
Beschl.-Nr. 	 3 

STADT LANDSHUT 

Auszug 

aus der Sitzungs-Niederschrift 


des Verkehrssenats vom 27.10.2010 

Betreff: 	 Felix-Meindl-Weg; 
hier: Einrichtung einer Tempo 30-Zone und Erlass eines einseitigen Haltverbotes 
- Schreiben des Herrn Christian Ederer und verschiedener Mitunterzeichner vom 
19.07.2010 

Referent: Ud. Rechtdirektor Hohn 

Von den 	 10 Mitgliedern waren 1 0 anwesend. 

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

einstimmig 

beschlossen:


mit 10 gegen 0 Stimmen 

Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen. Unter Berücksichtigung der 
enormen Parkplatznot und der zu befürchtenden negativen Auswirkungen auf die 
Geschwindigkeiten wird keinerlei Beschränkung für den ruhenden Verkehr 
ausgesprochen. 
Da die derzeitige Verkehrssituation ohnehin unangepasste Geschwindigkeiten kaum 
zulässt und die Einbeziehung in eine Tempo 30 km/h-Zone Probleme für die 
Vorfahrtsregelung befürchten lässt, wird ihr nicht näher getreten. 

Landshut, den 27.10.2010 

STADTLANDSHUT 
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